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Rüdiger Otto Dr. Frank Wackers

der Arbeitskräftemangel drastisch ver-

schärfen. In dieser Situation eine 

 Arbeitszeitverkürzung vorzunehmen, 

resultiert unweigerlich in einer 

Schrumpfung der produzierten Menge 

an Gütern und Dienstleistungen – ob 

mit oder ohne Lohnausgleich. Der 

Wohlstandsverlust beträfe nicht nur 

die Erwerbstätigen selbst, sondern 

auch die steigende Anzahl der ökono-

misch inaktiven Personen. Daher wäre 

stattdessen in weit stärkerem Maß 

eine Debatte um längere Wochenar-

beitszeiten angezeigt. Wie zur Zeit 

schon in Griechenland. 

 

Rüdiger Otto 

Präsident 

 

Dr. Frank Wackers 

Hauptgeschäftsführer

Während in Deutschland über die 

Einführung der Vier-Tage-Woche disku-

tiert wird, geht Griechenland genau 

den umgekehrten Weg: Dort wird 

wegen des Fachkräftemangels ab 

1. Juli die Möglichkeit der Sechs-Tage-

Woche eingeführt – mit üppigen Lohn-

zuschlägen. Die Maßnahme soll dazu 

beitragen, die Arbeitskräfteknappheit 

zu lindern. Außerdem soll die Schwarz-

arbeit eingedämmt werden, da einige 

Unternehmen längst länger arbeiten 

lassen. Auch in Deutschland findet die 

griechische Idee erste Anhänger. 

Schon jetzt hat Deutschland mit 1386 

Stunden pro Jahr eine der niedrigsten 

durchschnittlichen Arbeitszeiten in Eu-

ropa. Gleichzeitig stehen einer Redu-

zierung der Arbeitszeit auf vier Tage 

hierzulande kaum gesetzliche Hürden 

im Weg. Ob eine 4-Tage-Woche für die 

Organisation des Betriebs und die Be-

schäftigten passt, muss jeder Betriebs-

inhaber selbst entscheiden. Gerade 

im Handwerk würden die Betriebe bei 

einer weiteren Senkung der Arbeitszeit 

ihr Leistungsangebot und ihre Produk-

tivität aber nicht mehr aufrechterhal-

ten können. Vor allem muss die De-

batte um die 4-Tage-Woche mit 

Arbeitszeitverkürzung im Kontext des 

demografischen Wandels betrachtet 

werden. Weil geburtenstarke Jahr-

gänge in den kommenden Jahren 

das Rentenalter erreichen, wird sich 

Vier-Tage-Woche:  
Kein Rezept gegen 
Fachkräftemangel 

Orientierungen 2/24 (April–Mai–Juni)2



UVH NRW | Georg-Schulhoff-Platz 1 | 40221 Düsseldorf | Telefon: (02 11) 30 82 36 | www.uvh-nrw.de 3

Orientierungen 2/24 (April–Mai–Juni)1

Handwerk betont wirtschaftliche Bedeutung  
der EU 
Im Mittelpunkt des diesjährigen 
 Unternehmertages des nordrhein-
westfälischen Handwerks stand die 
 Europawahl. HANDWERK.NRW, West-
deutscher Handwerkskammertag 
(WHKT) und Unternehmerverband 
Handwerk NRW (UVH) hatten den Mi-
nister für Bundes- und Europaange-
legenheiten, Internationales sowie 
Medien des Landes Nordrhein-West-
falen, Nathanael Liminski, sowie Kan-
didatinnen und Kandidaten zur Wahl 
des Europäischen Parlaments dazu 
eingeladen, sich mit der Frage „Was 
hat das Handwerk von Europa?“ zu 
beschäftigten.  

Rüdiger Otto, Präsident des Unternehmer-

verbandes Handwerk NRW, betonte die 

wirtschaftliche Bedeutung des europäi-

schen Binnenmarktes für das Handwerk. 

Das Handwerk unterstütze das Zusam-

menwachsen Europas aus Überzeugung. 

Seit der vergangenen Europawahl habe 

sich viel verändert. Die Pandemie, der 

Krieg in der Ukraine und die damit ver-

bundene Inflation hätten vielen Betrieben 

zugesetzt. Zusätzlich stellten der Fachkräf-

temangel und die Bürokratiebelastung 

viele Handwerksbetriebe vor große Pro-

bleme. Der europäische Mittelstand wün-

sche sich dazu von der EU neue politi-

sche Lösungsansätze.  

NRW-Europaminister Nathanael Limin-

ski erläuterte in einem Impulsreferat die 

wirtschaftlichen und politischen Verflech-

tungen von Nordrhein-Westfalen mit Eu-

ropa. Ein Dexit, also ein Ausscheiden 

Deutschlands aus der EU, würde laut 

 Liminski den Verlust von   

Diskussion im Plenum

v.l.n.r. UVH-Vizepräsident und Landesinnungsmeister Jörg von Polheim, WHKT-Hauptgeschäftsführer Dr. Florian Hartmann, 

Handwerk.NRW-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Jörg Hennecke, Dr. Sabrina Proschmann (SPD), Minister Nathanael 

 Liminski, Viola Pollmann (Grüne), Dr. Michael Terwiesche (FDP), UVH-Präsident und Landesinnungsmeister Rüdiger Otto, 

Handwerk.NRW-Präsident Andreas Ehlert, WHKT-Vizepräsident Jochen Renfordt, UVH-Hauptgeschäftsführer  

Dr. Frank Wackers 

http://www.uvh-nrw.de
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Rüdiger Otto als Vizepräsident der nordrhein-westfälischen 
Unternehmensverbände wiedergewählt 
Die nordrhein-westfälischen Unter-
nehmensverbände (unternehmer 
nrw) haben den Präsidenten des Un-
ternehmerverbandes Handwerk NRW 
(UVH), Rüdiger Otto, für weitere zwei 
Jahre in seinem Amt als Vizepräsi-

dent bestätigt. Zum Präsidenten 
wurde Arndt G. Kirchhoff wiederge-
wählt. Die Spitzenorganisation der 
nordrhein-westfälischen Wirtschaft 
vertritt die Anliegen von 129 Mit-
gliedsverbänden mit rund 80.000 Be-

trieben und mehr als drei Millionen 
Beschäftigten.  

Arndt G. Kirchhoff wurde erstmals im Jahr 

2016 zum Präsidenten der Landesvereini-

gung der Unternehmensverbände ge-

500.000 Arbeitsplätzen bedeuten. Er be-

tonte die Notwendigkeit eines klaren Kur-

ses und konkreter Maßnahmen, um das 

Vertrauen der Bürger und Unternehmen 

zu gewinnen. 

In der anschließenden Podiumsdis-

kussion äußerten sich Politiker zur Zukunft 

Europas. Dr. Michael Terwiesche (FDP) 

plädierte für eine Direktwahl des Kommis-

sionspräsidenten und ein zweijähriges 

Richtlinienmoratorium der EU-Kommission. 

Dr. Sabrina Proschmann (SPD) betonte die 

Bedeutung von Bürokratieabbau, ohne 

dabei Sozial- und Arbeitsschutzstandards 

zu vernachlässigen. Dr. Jörg Geerlings 

(CDU) forderte Gesetze, die umsetzbar 

bleiben und nicht zu kompliziert sind. Li-

liane Pollmann (Grüne) betonte die strikte 

Umsetzung des Green Deals, da dies 

sonst die Planungssicherheit gefährden 

würde. 

Die Europapolitiker stimmten darin 

überein, dass die Einrichtung eines KMU-

Beauftragten bei der EU-Kommission er-

forderlich bleibt und der Meisterbrief un-

angetastet bleiben muss. Alle Teilnehmer 

äußerten den Wunsch nach einer hohen 

Wahlbeteiligung und einer pro-europäi-

schen Mehrheit im Parlament. 

Präsident Andreas Ehlert (HAND-

WERK.NRW) lobte zum Abschluss die 

sachliche Diskussion und betonte die Be-

deutung des Machens in der Politik für die 

Demokratie. Es sei entscheidend, nicht 

nur zu diskutieren, sondern auch konkrete 

Maßnahmen umzusetzen. z 
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v.l.n.r. Handwerk.NRW-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Jörg Hennecke, UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Wackers, 

WHKT-Hauptgeschäftsführer Dr. Florian Hartmann, WHKT-Vizepräsident Jochen Renfordt, Dr. Sabrina Proschmann (SPD), Dr. 

Michael Terwiesche (FDP), Viola Pollmann (Grüne), Dr. Jörg Geerlings (CDU), Handwerk.NRW-Präsident Andreas Ehlert, 

UVH-Präsident und Landesinnungsmeister Rüdiger Otto 
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wählt und ist zudem Vizepräsident der 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-

geberverbände (BDA) und Mitglied im 

Präsidium des Bundesverbandes der 

Deutschen Industrie (BDI). Außerdem ist 

Kirchhoff Präsident des Verbandes der 

Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-

Westfalen (METALL NRW) und zugleich Vi-

zepräsident von Gesamtmetall. 

Der neu gewählte Vorstand von un-

ternehmer nrw wählte insgesamt zehn Vi-

zepräsidentinnen und -präsidenten: 

Dr. Heike Denecke-Arnold, Mitglied des –

Vorstands, thyssenkrupp Steel Europe 

AG, Duisburg 

Horst Gabriel, Geschäftsf. Gesellschaf-–

ter, Ernst Ludwig Emde GmbH & Co. 

KG, Solingen/Verband der Metall- und 

Elektro-Industrie NRW, Düsseldorf 

Dr. Margarete Haase, Vorsitzende köln-–

metall, Köln 

Dr. Raymund Heiliger, Geschäftsführer –

Vygon GmbH & Co. KG, Aachen/Lan-

desausschuss der Arbeitgeberver-

bände der Chemischen Industrie von 

NRW, Düsseldorf 

Michael Kalthoff, Mitglied des Vor-–

stands, RAG Aktiengesellschaft, Essen/

Präsident Branchenverband Steinkohle 

und Nachbergbau e.V. (bs|n), Essen 

Hans Christian Leonhards, Jakob Leon-–

hards Söhne GmbH & Co. KG, Wupper-

tal/Verband Garten, Landschafts- und 

Sportplatzbau NRW, Oberhausen 

Rüdiger Otto, Geschäftsführer A. Otto –

& Sohn GmbH & Co. KG, Leverkusen/

Präsident UVH-Unternehmerverband 

Handwerk NRW, Düsseldorf 

Volker Schlinge, Mitglied der Geschäfts-–

führung und Arbeitsdirektor METRO 

Deutschland GmbH/Landesverband 

Großhandel-Außenhandel-Dienstleis-

tungen NRW, Düsseldorf 

Dr. Dirk Spenner, Geschäftsführender –

Gesellschafter Spenner Zement GmbH 

& Co. KG, Erwitte/Arbeitgeberverband 

Zement und Baustoffe, Beckum 

Thomas Wessel, Mitglied des Vorstands –

Evonik Industries AG, Essen/Verband der 

Chemischen Industrie, Landesverband 

NRW, Düsseldorf z
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UVH-Vorstand informiert sich über 
Teilqualifikationen im Handwerk 
Teilqualifikationen bieten Erwachse-
nen für ihre Weiterbildung modernes 
Ausbildungswissen und ermöglichen 
auch das Erreichen eines Berufsab-
schlusses, wenn ihnen eine reguläre 
Ausbildung nicht mehr möglich ist 
oder sie diese nicht abschließen 
können. Der Vorstand des Unterneh-
merverbandes Handwerk NRW infor-
mierte sich jetzt über das Projekt 
„Teilqualifizierungen im Handwerk 
zur Erschließung von Fachkräftepo-
tentialen“ der Zentralstelle für die 
Weiterbildung im Handwerk (ZWH). 

Teilqualifikationen sind Zwischenschritte auf 

dem Weg zu einer vollständigen Berufs-

ausbildung und geben Lernenden die 

Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fertigkei-

ten schrittweise zu erweitern und gleich-

zeitig praktische Erfahrungen zu sammeln. 

Teilqualifikationen im Handwerk beziehen 

sich also auf spezifische Fähigkeiten und 

Kenntnisse, die für bestimmte Aufgaben 

oder Tätigkeiten innerhalb eines hand-

werklichen Berufs erforderlich sind. Im 

 Gegensatz zu einer vollständigen Berufs-

ausbildung konzentrieren sich Teilqualifika-

tionen auf einen begrenzten Bereich des 

Handwerks. Dies ermöglicht es den Ler-

nenden, schneller in den Arbeitsmarkt ein-

zusteigen und ihre Fähigkeiten schrittweise 

aufzubauen. Der ZDH hat in einem Strate-

giepapier zum Thema „Flexible Wege der 

Weiterbildung im Handwerk“ den Rahmen 

für die Entwicklung von Teilqualifikationen 

gesetzt. Ziel sei es, das hohe Potential an 

Personen ohne formalen Berufsabschluss 

für die Fachkräftesicherung im Handwerk 

zu erschließen. Die Entwicklung von Teil-

qualifikationen erfolge jeweils spezifisch für 

einen Beruf und lasse sich in Teilaufgaben 

gliedern. Den Anstoß zur Entwicklung von 

Teilqualifikationen können Fachverbände 

und Handwerkskammern geben. Das An-

liegen ist jeweils an den Fachverband zu 

richten. Die Zentralstelle für die Weiterent-

wicklung im Handwerk (ZWH) greift in dem 

vom BMBF geförderten Projekt „Teilqualifi-

zierungen im Handwerk zur Erschließung 

von Fachkräftepotentialen“ die Ergebnisse 

des ZDH-Strategiepapiers auf und unter-

stützt auf dieser Grundlage die Hand-

werksorganisation (insb. die Zentralfach-

verbände) bei der konkreten Erarbeitung 

von Teilqualifikationen. UVH-Präsident Rü-

diger Otto lobte die Aktivitäten des Projek-

tes, betonte aber, dass die nach Berufs-

bildungsgesetz und Handwerksordnung 

geregelte duale Berufsausbildung auch 

weiterhin den Königsweg für die Fachkräf-

tesicherung im Handwerk darstellt. Infor-

mationen zum Projekt „Teilqualifizierungen 

im Handwerk zur Erschließung von Fach-

kräftepotentialen“ sind bei Herrn Martin 

Diart, Bereichsleiter Berufliche Bildung, Zen-

tralstelle für die  Weiterbildung im Handwerk 

(ZWH), Mail: mdiart@zwh.de erhältlich. z
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Meisterprämie NRW erfolgreich angelaufen 

Am 1. Juli 2023 konnten frischver-
briefte Handwerksmeisterinnen und 
Handwerksmeister erstmals eine 
Meisterprämie in Höhe von 2.500 
Euro beantragen. Im Juni 2024 wurde 
die Marke von 3.000 ausgezahlten 
Prämien überschritten. Im Jahr 2023 
standen 5,5 Millionen Euro im Lan-
deshaushalt für die Meisterprämie 
bereit, in den nächsten Jahren wer-
den es jährlich 11 Millionen Euro sein. 

Matthias Heidmeier, Staatssekretär im Mi-

nisterium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-

les des Landes Nordrhein-Westfalen, nutzte 

die Gelegenheit, um einem der Prämier-

ten persönlich zu gratulieren. Beim Be-

triebsbesuch bei der Andreas Fiehe GmbH 

in Haltern am See traf Heidmeier den 

Handwerksmeister Lukas Wemhoff, der 

seine Meisterprüfung im Bereich Heizung, 

Sanitär, Klima erfolgreich bestanden hat. 

„Insbesondere vor dem Hintergrund 

der Energiewende ist Nordrhein-Westfalen 

auf gut ausgebildete Fachkräfte zwin-

gend angewiesen“, erklärt Matthias Heid-

meier. „Investitionen in die Entwicklung 

 klimafreundlicher Technologien sind wich-

tig, doch diese technischen Innovationen 

müssen auch im Land eingebaut und in 

Betrieb genommen werden. Da ist das 

Handwerk gefragt. Daher hat die Landes-
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Do/Fr. 

29./30. 

. August 2024,  

UVH-Geschäftsführerseminar, 

Ratingen 

 

Mi, 

 4. September 2024, 12.00 Uhr,  

Parlamentarischer Lunch im 

Landtag, Düsseldorf 

 

Mi,  

18. September 2024, 10.30 Uhr,  

UVH-Vorstand, Düsseldorf 

Auskunftsansprüche von Ausbildungsbetrieben gegenüber Berufskollegs  

An manchen Berufsschulstandorten 
in NRW kommt es immer wieder zu 
Problemen, wenn es darum geht, die 
Ausbildungsbetriebe über die Schul-
leistungen ihrer Auszubildenden zu 
informieren. Der Fachverband Tisch-
ler NRW setzt sich für einen offenen 
Austausch mit den Schulen ein und 
hat Anregungen zur Verbesserung 
der Situation im Vorstand des Unter-
nehmerverbandes Handwerk NRW 
(UVH) vorgestellt. 

In Betrieben kommt immer wieder die 

Frage auf, inwieweit die Berufsschule 

über bestimmte, den Auszubildenden 

betreffende Vorgänge berichten darf. 

Das betrifft insbesondere Fehlzeiten, Leis-

tungen und Disziplinarmaßnahmen. In 

vielen Berufskollegs ist es so, dass diese 

den Ausbildungsbetrieben darüber Aus-

künfte verweigern. Als Grund dafür wird 

der Datenschutz genannt. Es gibt aber 

auch Beispiele dafür, dass die Schulen 

die Betriebe bereitwillig über den Leis-

tungsstand der Auszubildenden informie-

ren. Die Handhabung ist also landesweit 

sehr unterschiedlich. Die Schulen beru-

fen sich auf Paragraph 120 im Schul -

gesetz in Verbindung mit der Daten-

schutzverordnung. Demnach dürfen 

personenbezogene Daten der Schüle-

rinnen und Schüler den Ausbildungs -

betrieben nur dann übermittelt werden, 

soweit sie zur Erfüllung der ihnen übertra-

genen Aufgaben benötigt werden. Der 

Fachverband Tischler NRW setzt sich 

dafür ein, dass die Auskunftspraxis ge-

genüber den Betrieben verbessert wird. 

„Es gehört eindeutig zu den Aufgaben 

der Schulen und Ausbildungsbetriebe, 

dass die Ausbildung erfolgreich verläuft. 

Unser Ziel ist, uns mit allen Beteiligten auf 

eine einheitliche Vorgehensweise zu 

 einigen“, sagt Dr. Johann Quatmann, 

Hauptgeschäftsführer von Tischler nrw. 

Der Unternehmerverband Handwerk 

NRW unterstützt die Initiative des Fach-

verbandes des Tischlerhandwerks. „Von 

den Restriktionen bei der Auskunftsertei-

lung sind Betriebe vieler unterschiedli-

cher Gewerke betroffen“, betont Dr. 

Frank Wackers, Hauptgeschäftsführer des 

Unternehmerverbandes Handwerk NRW 

(UVH). Er sieht Handlungsbedarf und 

möchte das Thema mit den handwerks-

politischen Sprechern der Fraktionen im 

nordrhein-westfälischen Landtag bespre-

chen. z
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regierung entschieden, eine der ersten 

Förderaktivitäten der #Fachkräfteoffensi-

veNRW im Bereich Handwerk umzusetzen. 

Die Transformation zur Klimaneutralität 

muss ganz konkret umgesetzt werden, 

und zwar von gut qualifizierten Handwer-

kerinnen und Handwerkern.“ 

Bei der Überreichung der Meisterprä-

mie betont Heidmeier: „Diese heutige 

Überreichung ist für mich mehr als nur die 

Aushändigung einer Geldsumme. Herr 

Wemhoff steht heute stellvertretend für 

alle Handwerksmeisterinnen und -meister, 

und die Meisterprämie ist eine symboli-

sche Geste der Anerkennung für die An-

strengungen in dieser zeit- und kostenin-

tensiven Fortbildung. Es ist mir ein persön-

liches Anliegen, diesen Karriereschritt 

gebührend zu honorieren.“ 

Für die Abwicklung des Antragsver-

fahrens und die Ausschüttung der Meis-

terprämie ist die LGH zuständig. Haupt-

geschäftsführer Dr. Florian Hartmann 

berichtet, wie einfach das Antragsver -

fahren gestaltet wurde, und dass es seit 

November 2023 keiner Unterschrift mehr 

bedarf: „Wir freuen uns, dass wir ein un-

kompliziertes, volldigitales Antrags- und 

Bewilligungsverfahren zur Meisterprämie 

umsetzen konnten. So können frischge-

backene Meisterinnen und Meister mit 

einer noch zügigeren Bewilligung ihrer An-

träge rechnen“. 

Die Landesregierung setzt durch die 

Prämie einen Anreiz, das zeitlich und fi-

nanziell anspruchsvolle Vorhaben einer 

Meisterfortbildung anzugehen. Das För-

derprogramm wurde gut angenommen. 

Für die Landesregierung ist dies eine In-

vestition, die sich langfristig lohnen wird. 

Alle Informationen zur Meisterprämie NRW 

gibt es unter www.meisterpraemie.nrw. z

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur setzt 
bei der Verkehrswende auf das Handwerk 
Die polisMOBILITY der Koelnmesse 
gilt als führende branchenübergrei-
fende Messe für die Verkehrswende 
im urbanen Raum. Da die Verkehrs-
wende auch für das Handwerk ein 
zentrales Thema ist, richteten die 
Handwerkskammer zu Köln und 
HANDWERK.NRW im Rahmen der po-
lisMOBILITY eine Podiumsdiskussion 
aus. Unter dem Titel „Handwerk und 
Industrie als Ermöglicher der An-
triebs- und Energiewende“ ging es 
um die Schlüsselrolle von Handwerk 
und Industrie bei diesen Themenfel-
dern sowie um die notwendigen po-
litischen Rahmenbedingungen. 

Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, In-

dustrie, Klimaschutz und Energie des Lan-

des Nordrhein-Westfalen betonte die zen-

trale Rolle des Handwerks bei der 

Antriebswende: „Klimaschutz braucht eine 

moderne Infrastruktur und einen konse-

quenten Umstieg auf emissionsarme An-

triebe. Der Verkehrssektor ist einer der 

größten CO2-Emittenten und hier besteht 

dringender Handlungsbedarf. Bei unseren 

Anstrengungen für eine umfassende An-

triebswende setzen wir in Nordrhein-West-

falen auf unsere kompetenten und enga-

gierten Handwerkerinnen und Handwerker, 

die Ladepunkte installieren, Photovoltaik-

anlagen errichten und Elektrofahrzeuge 

zuverlässig reparieren. Viele Handwerks-

betriebe haben die Elektromobilität schon 

als Zukunftsfeld für sich erkannt und bauen 

ihr erfolgreiches Geschäftsmodell auf 

 klimafreundlichen Antrieben auf. Gemein-

sam machen wir weiter Tempo für die 

nachhaltige Mobilität der Zukunft.“ 

Der Präsident des Verbands des Kfz-

Gewerbes NRW e.V. und Kreishandwerks-

meister der Kreishandwerkerschaft Mön-

chengladbach Frank Mund ging 

vertiefend auf Herausforderungen bei der 

Ausweitung der E-Mobilität ein: Um das 

Regierungsziel von fünfzehn Millionen E-

Fahrzeugen bis 2030 zu erreichen, müss-

ten jeden Monat 200.000 neu zugelassen 

werden. „Davon sind wir weit entfernt,“ 

bestätigte Mund. „Die neben dem Aus-

bau der Infrastruktur größte Aufgabe be-

steht darin, preiswerte Fahrzeuge in den 

Markt zu bringen – das ist es, was die Kun-

den wollen.“ Insbesondere Jüngere könn-

ten sich neue Stromer nicht leisten, die 

heimische Industrie hinke mit passenden 

Modellen hinterher. Auch auf dem Ge-

brauchtwagenmarkt – dem laut Mund 

bedeutenderen Segment – seien E-Autos 

noch zu teuer. Generell würden Strom-

fahrzeuge immer noch häufig mit Reich-

weiten-Problemen verknüpft. Zudem fehl-

ten Anreize für den Umstieg, so Mund, der 

eine finanzielle Beteiligung von Fahrzeug-

besitzern bei Nutzung ihrer Autos als Ener-

giespeicher ins Spiel brachte. Für das 

 Kfz-Handwerk sei die Ausweitung der E-

Mobilität jedenfalls kein Problem, sagte 

Mund: „Wir bilden seit 2013 Kfz-Mecha -

troniker aus, die an den Fahrzeugen 

 arbeiten können. Das Handwerk kann E-

Fahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge und 

konventionelle Fahrzeuge. Auf diese Leis-

tung darf man in- und außerhalb des 

Handwerks stolz sein!“ Damit die Antriebs-

wende Fahrt aufnehmen kann, brauche 

es aber ein ausreichendes Netz und ge-

nügend Ladesäulen. z
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Drohende Mehrbelastungen bei der Grundsteuer  
stoßen auf Widerstand im Handwerk 
Auf Unverständnis stößt die vom Fi-
nanzministerium angekündigte Än-
derung bei der Grundsteuer nicht nur 
bei den Kommunen, sondern auch 
im Handwerk. Das Finanzministerium 
hatte angekündigt, dass das Land 

Nordrhein-Westfalen eine höhere Be-
steuerung von Gewerbeimmobilien 
anstrebt – entweder indem im Bun-
desrecht unterschiedliche Steuerhe-
besätze für Wohnen und Gewerbe 
ermöglicht werden oder indem das 

Land unterschiedliche Steuermess-
zahlen für Wohn- und Gewerbeim-
mobilien einführt. 

Seit einigen Jahren beschäftigt die Reform 

der Grundsteuer das Handwerk. Nötig 
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Neuer Handwerksbericht der Landesregierung vorgelegt  

Mit mehr als 180 Millionen Euro 
haben Land, Bund und EU in den 
vergangenen zwei Jahren 22 zu-
kunftsweisende Projekte und Initiati-
ven des Handwerks in Nordrhein-
Westfalen gefördert. Das geht aus 
dem Handwerksbericht 2022/2023 
hervor, den die Landesregierung 
jetzt in Düsseldorf vorgelegt hat. 

Rund 73 Millionen Euro davon stellte al-

lein das Land Nordrhein-Westfalen zur 

Verfügung – nach rund 45 Millionen Euro 

in der vorangegangenen Förderperiode 

2020 und 2021.  

Wichtige Schwerpunkte bildeten die 

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, 

die Förderung der Berufsbildungsinfra-

struktur, die Erhöhung des Programmvo-

lumens der Meistergründungsprämie 

und die Erweiterung des Programms 

„Mittelstand Innovativ & Digital“ um den 

Förderbaustein „MID-Digitale Sicherheit“. 

Weitere Schwerpunkte waren die Einfüh-

rung einer Meisterprämie sowie der Start 

des Projektes „KI und Digital Offensive 

HANDWERK.NRW. 

Wirtschafts- und Klimaschutzministe-

rin Mona Neubaur: „Wirtschaft und Ge-

sellschaft befinden sich derzeit in einem 

tiefgreifenden Transformationsprozess. 

Für ein zukunftsfähiges und nachhaltiges 

Nordrhein-Westfalen brauchen wir ein 

starkes Handwerk und die besten Fach-

kräfte: Denn engagierte Handwerker -

innen und Handwerker sind die „Mög -

lichmacher“, um die Energiewende 

umzusetzen und unsere ehrgeizigen 

 Klimaschutzziele zu erreichen. Die Lan-

desregierung wird deshalb mit den Or-

ganisationen des Handwerks weitere 

Maßnahmen und Initiativen entwickeln, 

um die Herausforderungen des Transfor-

mationsprozesses anzunehmen und 

einen wichtigen Beitrag auf dem Weg 

hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und 

Gesellschaft zu leisten.“ 

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann: 

„Die qualifizierte Ausbildung und die 

Meisterfortbildung schaffen die Grund-

lage für nachhaltigen Erfolg und Attrak-

tivität der Handwerksbetriebe. Die Land-

desregierung stärkt deshalb die 

Berufliche Bildung im Handwerk gezielt. 

Im Sinne der Fachkräfteoffensive und un-

serem Ziel, Nordrhein-Westfalen zum Be-

rufsbildungsland Nr. 1 zu machen, inves-

tieren wir bereits seit 2019 verstärkt in 

überbetriebliche Bildungszentren. Darü-

ber hinaus belohnen wir jede erfolgrei-

che abgelegte Meisterprüfung im Hand-

werk mit einer Meisterprämie in Höhe 

von 2.500 Euro und haben die Förde-

rung der Überbetrieblichen Lehrlingsun-

terweisung erhöht.“ 

Andreas Ehlert, Präsident von HAND-

WERK.NRW: „Der neue Handwerksbericht 

zeigt, dass das Land Nordrhein-Westfalen 

Handwerkspolitik als umfassende Quer-

schnittsaufgabe versteht. Die verschie-

denen Instrumente der Handwerksförde-

rung leisten einen konkreten Beitrag für 

die Qualifikation junger Menschen, er-

mutigen zu Gründungen und Überga-

ben und stärken die Innovationskraft der 

Betriebe. Sie zielen damit auf die Poten-

tiale von Handwerk und Mittelstand für 

die Transformation. In den nächsten Jah-

ren wird insbesondere die Sanierung und 

Modernisierung der Bildungsstätten 

große Anstrengungen verlangen, damit 

wir jungen Menschen gleichwertige Bil-

dungschancen bieten, egal ob sie eine 

akademische oder eine berufliche Qua-

lifikation anstreben.“ z
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wurde sie durch ein Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts, das die Grundsteuer im 

Jahr 2018 in ihrer damaligen Form für ver-

fassungswidrig erklärt hatte. Das Gericht 

hatte dem Gesetzgeber bis Ende 2019 

Zeit gegeben, eine Neuregelung zu schaf-

fen, die spätestens Anfang 2025 in Kraftt 

tritt. Das hat die Bundesregierung getan 

und mit dem Grundsteuer-Reformgesetz 

eine Novelle umgesetzt. Die Reform sieht 

ein bundesweit gültiges Modell vor, bei 

dem sich die Bewertung von Immobilien 

an ihrem Wert orientiert. Mit einer soge-

nannten Öffnungsklausel erhielten die Län-

der die Möglichkeit, ein eigenes Grund-

steuermodell einzuführen. Davon wollte 

die nordrhein-westfälische Landesregie-

rung keinen Gebrauch machen. 

Die Entscheidung stieß seinerzeit auf 

die Kritik des nordrhein-westfälischen 

Handwerks. Das Bundesmodell sei kom-

pliziert, intransparent und berge unbere-

chenbare Risiken für Steuerpflichtige. 

 Außerdem bedeute es erheblichen ad-

ministrativen Mehraufwand – sowohl für 

Steuerzahler als auch für die Finanzver-

waltung. Das Handwerk hätte ein einfa-

ches Flächenmodell, mit dem weniger 

bürokratische Belastungen verbunden 

seien, bevorzugt. 

Nun will die Landesregierung doch 

vom Bundesmodell abweichen. NRW-Fi-

nanzminister Marcus Optendrenk (CDU) 

will den Kommunen die Möglichkeit 

geben, selbst in die Gestaltung der 

Grundsteuer einzugreifen. Dabei sollen 

die Kommunen unterschiedliche Hebe-

sätze für Gewerbe- und Wohneigentum 

erheben können. Anlass ist die Sorge vor 

einer Schieflage zulasten von Wohnei-

gentum durch die neue Berechnung. 

Sollte keine Anpassung des bundesweiten 

Modells kommen, will Optendrenk die Än-

derung über ein eigenes Gesetz in NRW 

umsetzen und unterschiedliche Steuer-

messzahlen für Wohn- und Gewerbeim-

mobilien einführen. Gezeigt habe sich 

die Unwucht erst spät bei den weiterge-

henden Berechnungen bei der Grund-

steuer.  

Das nordrhein-westfälische Handwerk 

ist nicht einverstanden mit den Plänen 

des Finanzministeriums. Es befürchtet 

eine Mehrbelastung für mittelständische 

Unternehmen. „Der Mittelstand soll nun 

doppelt belastet werden: zunächst durch 

die nun angekündigten Benachteiligun-

gen in der Berechnungsgrundlage und 

später dann durch die Belastungen, die 

bei einem wertbezogenen Modell not-

wendigerweise immer weiter wachsen, 

auch ohne dass die Hebesätze erhöht 

werden. Durch die willkürliche Ungleich-

behandlung von Gewerbe- und Wohnim-

mobilien bei Hebesätzen oder Messzah-

len wachsen die verfassungsrechtlichen 

Zweifel an der Reform weiter,“ sagt 

 Andreas Ehlert, Präsident von Hand 

werk.NRW. 

Bei einer Anhörung im Finanzaus-

schuss des nordrhein-westfälischen Land-

tags kritisierte das NRW-Handwerk zudem, 

dass die Clearingstelle Mittelstand nicht 

mit dem Gesetzesvorhaben befasst wor-

den sei. Es bestehe die Gefahr, dass sich 

die Differenzierung der Hebesätze zu 

einer zusätzlichen Gewerbesteuer entwi-

ckelt, die die gesamte Wirtschaft, aber 

vor allem den ortsansässigen Mittelstand 

als Eigentümer oder Mieter von Gewer-

beimmobilien stark belasten wird. Denn 

die Kommunalaufsicht könne finanz-

schwache Kommunen dazu drängen, 

zum Zwecke des Haushaltsausgleichs 

den Hebesatz für Nicht-Wohnungsgrund-

stücke zu erhöhen, um zusätzliche Ein-

nahmen zu generieren. Das Handwerk 

befürworte ein einfaches und transparen-

tes Flächenmodell. z

Martina Gralki-Brosch als 
Bundesinnungsmeisterin des 
Zentralverbandes Schilder und 
Lichtreklame wiedergewählt 

Der Zentralverband Schilder und 

Lichtreklame wählte bei seiner Jahres-

hauptversammlung in Köln einen neuen 

Vorstand. Bundesinnungsmeisterin Martina 

Gralki-Brosch wurde einstimmig in ihre 

fünfte Amtszeit gewählt. Ebenfalls im Amt 

bestätigt wurde der bisherige stellvertre-

tende Bundesinnungsmeister Frank Beren-

brinker. Erstmalig wurde das Amt einer 

weiteren Stellvertreterin besetzt; die Ober-

meisterin der Innung Hessen, Manuela 

Heun-Roth, verstärkt ab sofort das Präsi-

dium des Verbandes. Eine weitere wich-

tige Neuerung betrifft die Ausschüsse, ins-

besondere die Neukonstituierung des 

Ausschusses „Zukunft und Verbandsent-

wicklung“, der unter dem Vorsitz von Ma-

nuela Heun-Roth die strategischen Wei-

chen für die kommenden Jahre des Ver-

bandes stellen wird.  

Höhepunkt der Veranstaltung war das 

100-jährige Jubiläum der Werbetechni-

ker-Innung Köln-Bonn-Aachen. Ein Emp-

fang im Rathaus bot Gelegenheit zu 

einem interessanten Austausch mit der 

Kölner Oberbürgermeisterin Henriette 
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Reker. Am Abend fand ein feierlicher Fest-

abend im Hyatt Regency Köln statt, der 

die langjährige Geschichte und die Er-

folge der Innung gebührend feierte.  

Landesfachverband des 
Schornsteinfegerhandwerks NRW: 
Andreas Peeters zum 
Landesinnungsehrenmeister 
ernannt – Dirk Franck neuer 
Landesinnungsmeister 

Beim 78. Landesverbandstag des 

Landesfachverbandes des Schornsteinfe-

gerhandwerks NRW in Köln wurde Dirk 

Franck zum neuen Landesinnungsmeister 

gewählt. Zum stellvertretenden Landesin-

nungsmeister wurde Karl-Heinz Ißling be-

stimmt. Weitere Vorstandsmitglieder sind 

Lars Klitzke, Andreas Schoßland, Ralf 

 Rosocha, Peter Schäfers, Paul Giebeler 

und Christian Brüning. Andreas Peeters 

wurde nach zehn Jahren Amtszeit als 

Landesinnungsmeister des Schornsteinfe-

gerhandwerks in NRW verabschiedet und 

erhielt von seinem Nachfolger Landes -

innungsmeister Dirk Franck die goldene 

Ehrennadel des Landesfachverbandes 

und wurde gleichzeitig zum Ehrenlandes-

innungsmeister ernannt. Zehn Jahre führte 

Andreas Peeters den Landesfachverband 

und wusste mit seinem Team so manche 

Herausforderung zu meistern. Zuvor führte 

er fünf Jahre die größte deutsche Schorn-

steinfeger-Innung in Düsseldorf als Ober-

meister und sieben Jahre als Finanz -

vorstand. Umso wichtiger für den 

Landesfachverband ist es, dass Andreas 

Peeters als stellv. Präsident und Finanzvor-

stand des Bundesverbandes dem Lan-

desfachverband des Schornsteinfeger-

handwerks NRW sowie im Vorstand des 

Unternehmerverbandes Handwerk NRW 

(UVH) als wichtiger Ansprechpartner erhal-

ten bleibt.  

Dominik Kruchen als VDZI-Präsident 
bestätigt 

Zahntechnikermeister Dominik Kru-

chen, Vizepräsident des Unternehmerver-

bandes Handwerk NRW und Obermeister 

der Zahntechniker-Innung Düsseldorf, 

wurde als Präsident des Verbandes Deut-

scher Zahntechniker-Innungen (VDZI) in 

seinem Amt bestätigt. Das Wahlergebnis 

bedeutet für ihn und den ebenfalls 

 wiedergewählten Vizepräsidenten Klaus 

Bartsch, Obermeister der Zahntechniker-

Innung Köln, eine Anerkennung der bis-

herigen Arbeit und großes Vertrauen in 

die vorherige Amtszeit. 

Die Wahlen waren Teil der 86. Mitglie-

derversammlung des Verbandes Deut-

scher Zahntechniker-Innungen in Fulda 

vom 14. bis 15. Juni 2024. Die Delegier-

ten aus den VDZI-Mitgliedsinnungen wähl-

ten am zweiten Tag der Versammlung 

den neuen VDZI-Vorstand für die Wahlpe-

riode 2024 bis 2027. 

„Im Vorjahr der Bundestagswahl 2025 

sind die Herausforderungen nach wie vor 

groß. Hierfür haben die Delegierten aus 

den VDZI-Mitgliedsinnungen richtungswei-

sende Entscheidungen getroffen. In der 

vergangenen Legislaturperiode wurde 

bereits vieles angepackt, was die Meis-

terbetriebe stärkt und ihnen hilft, sich für 

die Zukunft zu rüsten. Seit 2022 werden 

die Auszubildenden nach der neuen Aus-

bildungsverordnung ausgebildet, derzeit 

wird die Novellierung der Meisterprüfungs-

verordnung im Zahntechniker-Handwerk 

vorangetrieben. Anfang Mai hat der 

zweite Branchentreff Zahntechnik plus ein-

drucksvoll unterstrichen, wie wichtig vor 

dem Hintergrund der schnell voranschrei-

tenden Digitalisierung eine zahntechni-

sche Aus- und Fortbildung ist. Projekte wie 

die Telematikinfrastruktur unterstreichen 

zudem, dass das Zahntechniker-Hand-

werk auf den Dialog mit seinen Partnern 

angewiesen ist, insbesondere mit der 

Zahnärzteschaft, aber auch mit den 

v.l.n.r. Landesinnungsmeister Dirk Franck, Ehrenlandesinnungsmeister Andreas 

Peeters, Innenminister NRW Herbert Reul, ausgeschiedene langjährige Bürolei-

terin Anna Heft, ausgeschiedener Landesberufsbildungswart Hans-Eberhard 

Kopp, Pressesprecher Paul-Werner Giebeler
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Zweites Gesetz zur Änderung der 
Landesbauordnung 2018 in Kraft 
getreten 

Der Gesetzgeber hat in Nordrhein-

Westfalen zum 1. Januar 2024 eine ein-

geschränkte Bauvorlagenberechtigung 

für Handwerksmeisterinnen und Hand-

werksmeister des Maurer- und Betonbau-

erhandwerks und des Zimmererhand-

werks eingeführt. Mit der Einführung der 

kleinen Bauvorlageberechtigung können 

Meisterinnen und Meister des Maurer- und 

Betonbauerhandwerks und des Zimme-

rerhandwerks sowie gleichgestellte Perso-

nen auf Antrag und unter Erfüllung der 

Eintragungsvoraussetzungen in die von 

der Ingenieurkammer-Bau NRW geführte 

„Liste der eingeschränkt Bauvorlage-Be-

rechtigten“ aufgenommen werden. Die 

eingeschränkte Bauvorlageberechtigung 

nach § 67 Absatz 4a BauO NRW 2018 gilt 

für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 

2. Das sind insbesondere Gebäude mit 

einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als 

zwei Nutzungseinheiten von insgesamt 

nicht mehr als 400 m². Der eingeschränkt 

Bauvorlageberechtigte darf den Bauan-

trag stellen bzw. die Anzeige im Rahmen 

der Genehmigungsfreistellung einreichen 

und unterzeichnen. Nach § 67 Absatz 4a 

BauO NRW sind für die Eintragung in das 

Verzeichnis der eingeschränkt Bauvorla-

geberechtigten neben einem der ge-

nannten Meistertitel eine Haftpflichtversi-

cherung sowie eine jährliche Fortbildung 

verpflichtend vorgesehen. Zudem müs-

sen seit dem Erwerb des Meistertitels min-

destens fünf Jahre vergangen sein. Die 

Mindestversicherungssumme beträgt für 

jeden Versicherungsfall 1,5 Millionen Euro 

für Personenschäden und 30.000 Euro für 

Sach- und Vermögensschäden. Als Jah-

reshöchstleistung für alle im Versiche-

rungsjahr verursachten Schäden muss 

der dreifache Betrag der Mindestversi-

cherungssumme veranschlagt sein. Es ist 

eine Nachhaftung des Versicherers für 

mindestens fünf Jahre nach Beendigung 

des Versicherungsvertrages zu vereinba-

ren. Für das Anerkennungsverfahren wer-

den von der Ingenieurkammer-Bau NRW 

einmalig Gebühren erhoben. Darüber hi-

naus werden jährliche Gebühren für die 

Bereitstellung von Damen auf der Kam-

merhomepage, die Überprüfung der Fort-

bildungspflicht sowie der Haftpflichtversi-

cherungspflicht erhoben. z

Krankenkassen. Und die fehlende Aus-

kömmlichkeit von Kassenleistungen bleibt 

ohnehin ganz oben auf der Agenda!“, er-

klärt VDZI-Präsident Dominik Kruchen. 

„Durch die Hinzuziehung von koop-

tierten Vorstandsmitgliedern zu den Vor-

standssitzungen oder zu einzelnen The-

men wird die Meinungsbildung und Ent-

scheidungsfindung gestärkt. Damit verfol-

gen wir das Ziel, das Interesse und die 

Bereitschaft an einem nachhaltigen En-

gagement für die berufspolitischen Arbeit 

auf Bundesebene zu verbreitern. Jüngere 

berufsständische Vertreter frühzeitig ein-

zubinden, wird den perspektivischen Ge-

nerationenwechsel im Ehrenamt ermög-

lichen“, so Präsident Dominik Kruchen. z
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Entgeltfortzahlung aufgrund einer 
SARS-CoV-2-Infektion und 
behördlicher 
Absonderungsanordnung 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 

am 20.März 2024 – 5 AZR 234/23 – ent-

schieden, dass auch bei einer symptom-

los verlaufenden Corona-Infektion der 

 Arbeitnehmer bei Ausspruch einer be-

hördlichen Absonderungsanordnung 

einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall nach § 3 EntgFG hat – un-

abhängig davon, ob die Person unter 

Symptomen leidet und ob eine ärztliche 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt. 

Allein die Infektion und der damit einge-

tretene regelwidrige Gesundheitszustand 

sei der Grund für die Unmöglichkeit der 

Erbringung der geschuldeten Arbeitsleis-

tung, und begründe den Anspruch auf 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Eine 

SARS-CoV-2-Infektion stelle auch bei 

einem symptomlosen Verlauf eine Krank-

heit nach § 3 Abs. 1 EFZG dar, die zur Ar-

beitsunfähigkeit führt, wenn es dem Ar-

beitnehmer infolge einer behördlichen 

Absonderungsanordnung rechtlich un-

möglich ist, die geschuldete Tätigkeit bei 

dem Arbeitgeber zu erbringen und eine 

Erbringung in der häuslichen Umgebung 

nicht in Betracht kommt. 

Der Kläger ist als Produktionsmitarbei-

ter bei der Beklagten, einem Unterneh-

men der kunststoffverarbeitenden Indus-

trie, beschäftigt. Er hatte sich keiner 

Schutzimpfung gegen das Coronavirus 

unterzogen und wurde am 26. Dezember 

2021 positiv auf das Virus getestet. Für die 

Zeit vom 27. bis zum 31. Dezember 2021 

wurde dem unter Husten, Schnupfen und 

Kopfschmerzen leidenden Kläger eine 

ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung ausgestellt. Für diese Zeit leistete 

die Beklagte Entgeltfortzahlung. Am 

29. Dezember 2021 erließ die Gemeinde 

N. eine Verfügung, nach der für den Klä-

ger bis zum 12. Januar 2022 Isolierung 

(Quarantäne) in häuslicher Umgebung 

angeordnet wurde. Für die Zeit vom 3. bis 

zum 12. Januar 2022 lehnte der Arzt die 

Ausstellung einer Folge-Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung mit der Begründung 

ab, das positive Testergebnis und die Ab-

sonderungsanordnung würden zum 

Nachweis der Arbeitsunfähigkeit ausrei-

chen. Mit der Verdienstabrechnung für 

Januar 2022 nahm die Beklagte für diese 

Zeit vom Lohn des Klägers einen Abzug 

in Höhe von ca. 1.000,00 Euro brutto vor. 

Mit seiner Klage hat der Kläger Zahlung 

dieses Betrags verlangt. Das Arbeitsge-

richt hat die Klage abgewiesen. Das Lan-

desarbeitsgericht hat auf die Berufung 

des Klägers das Urteil des Arbeitsgerichts 

abgeändert und die Beklagte zur Zahlung 

verurteilt. 

Unter Berufung auf die aktuelle 

Rechtsprechung des BAG ändern die zu-

ständigen Gesundheitsbehörden derzeit 

ebenso wie die Verwaltungsgerichte ihre 

bisherige Rechtsauffassung. Nunmehr 

wird einem infizierten Arbeitnehmer un-

eingeschränkt kein Anspruch auf Entschä-

digung für erlittene Verdienstausfälle 

nach § 56 IfSG zugesprochen. Arbeitge-

ber seien nicht in Vorleistung für den Ent-

schädigungsanspruch getreten, sondern 

ihrer Verpflichtung zu Lohnfortzahlung 

nachgekommen. Ein Anspruch auf Erstat-

tung entfalle – entsprechende Anträge 

werden zurückgewiesen. z
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Ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitgeber 

Nachstehend geben wir Ihnen die 
Neu- und Wiederberufungen der eh-
renamtlichen Richter aus dem Hand-
werk in Nordrhein-Westfalen be-
kannt:  

Arbeitsgerichte: 
Aachen n

Ralf Terporten, Heinsberg 

Bielefeld  n

Sven Stoltz, Installateur- und Heizungsbau-

meister, Bielefeld  

Aus der Rechtsprechung 
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Bonn n

Artur Granitzki, Gas/Wasser- und Zentral-

heizung und Lüftungsbaumeister, Weilers-

wist-Hausweiler 

Detmold  n

Oliver Schmaske, Kfz-Meister, Vulkaniseur-

Meister, Detmold  

Dortmund n

Stefan Braune, Bäckermeister, Bergkamen 

Birgit Huckschlag, Dachdeckermeisterin, 

Unna 

Düsseldorf  n

Dirk Wiethölter, Hilden  

Essen n

Stephan Lohmann, Essen 

Gelsenkirchen  n

Egbert Streich, Gladbeck 

Hamm n

Ute Niehues, Hamm 

Anke Trinschek, Elektrotechnikermeisterin, 

Hamm 

Herne  n

Ulrich Müther, Haltern am See 

Köln n

Frank Gramm, Schornsteinfegermeister, 

Köln 

Krefeld  n

Volker Faßbender, Krefeld 

Wesel n

Günter Bode, Malermeister, Moers 

Iris Büscher, Glasermeisterin, Moers 

Oliver Lemm, Voerde 

Michael Müller, Maurer- und Betonbau-

meister, Alpen 

 

Landesarbeitsgerichte:  
Düsseldorf n

Claus Mölder, Tischlermeister, Düsseldorf  

Hamm n

Friedhelm Spruch, Bielefeld  

Köln  n

Jürgen Berger, Graveurmeister,  

Sinthern z

!"#$%&'()'$*'+)#)'$,&#-')#'$*'%$./#%)#0"-12")%)#' Wir danken unseren Kooperationspartnern

http://www.uvh-nrw.de
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Kontakt: 
Unternehmerverband  

Handwerk NRW  

Landesvereinigung der 

Fachverbände des Handwerks 

Georg-Schulhoff-Platz 1 

40221 Düsseldorf 

Telefon:     0211/30 82 36 

                 0211/30 06 52-0  

Telefax:      0211/39 75 88 

                 0211/30 06 52-10 

e-Mail:       kontakt@uvh-nrw.de 

Internet:     www.uvh-nrw.de 

 

Satz: 
Stilus Grafik 

Telefon:     0 2161/3 03 49 60 

e-Mail:       service@stilus-grafik.de 

Internet:     www.stilus-grafik.de

Jahr/Monat             Nordrhein-Westfalen                        Deutschland 
                              Index               %-Ver-               Index              %-Ver- 
                                                     änderung                                 änderung 

       2015                 100,0                   0,6                   100,0                   0,5 

       2016                 100,5                   0,5                   100,5                   0,5 

       2017                 102,0                   1,5                   102,0                   1,5 

       2018                 103,7                   1,7                   103,8                   1,8 

       2019                 105,3                   1,5                   105,3                   1,4 

       2020                 105,8                   0,5                   105,8                   0,5 

       2021                 109,2                   3,2                   109,1                   3,1 

       2022                 110,4                   7,1                   110,2                   6,9 

 
Jan.     23                 114,2                   8,3                   114,3                   8,7 

Feb.     23                 115,3                   8,5                   115,2                   8,7 

März    23                 116,0                   6,9                   116,1                   7,4 

Apil      23                 116,5                   6,7                   116,6                   7,2 

Mai      23                 116,3                   5,7                   116,5                   6,1 

Juni     23                 116,7                   6,2                   116,8                   6,4 

Juli       23                 116,9                   5,8                   117,1                   6,2 

Aug.    23                 117,5                   5,9                   117,5                   6,1 

Sep.    23                 117,7                   4,2                   117,8                   4,5 

Okt.     23                 117,6                   3,1                   117,8                   3,8 

Nov.     23                 117,3                   3,0                   117,3                   3,2 

Dez.     23                 117,2                   3,5                   117,4                   3,7 

 
Jan.     24                 117,6                   3,0                   117,6                   2,9 

Feb.     24                 118,3                   2,6                   118,1                   2,5 

März    24                 118,7                   2,3                   118,6                   2,2 

April     24                 119,2                   2,3                   119,2                   2,2 

Mai      24                 119,2                   2,5                   119,3                   2,4

Verbraucherpreisindex (Index 2015 = 100)
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